
Herausgabe von Privatadresse erlaubt?
Beitrag von „Friesin“ vom 23. Juli 2016 09:42

Zitat von cubanita1

Abgesehen davon find ich gut, wenn ein Rektor egal welcher Schulform kein
Verwaltungsmensch ist. Der hat sonst so wenig Mensch in sich.

ist das nicht eine ziemlich platte Schlussfolgerung?

Ein SL muss sich in Veraltungsdingen auskennen. Das ist ein beträchtlicher Teil seines Jobs.
Wie er dann damit umgeht, das mag dann Teil seines "Menschseins" ausmachen. Was immer
letzteres auch heißen mag...
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